
Festlegung der geplanten 

Ladeeinrichtungen inkl. 

Installation

Anmeldung gemäß 

VDE-AR-N-4100 

sowie §19 NAV

Summen-

Bemessungsleistung 

Keine Beurteilung 

und Zustimmung 

erforderlich 

Beurteilung und 

Zustimmung sind 

erforderlich 

Schriftliche 

Genehemigung

Freigabe zur Installation der 

Ladeeinrichtungen

≥ 12 kVA<  12 kVA

Sind ausreichend 

Netzkapazitäten 

vorhanden?

Nein

Aufzeigen der 

Hintergründe und 

mögliche 

Abhilfemaßnahmen

Summen-

Bemessungsleistung
< 3,6 kVA

Ja

≥ 3,6 kVA

Schriftliche 

Kenntnisnahme

Dauer bis zwei Monate nach Einreichung 

der Unterlagen 

Vorhandene Leistung der 

Ladeeinrichtungen am 

gleichen 

Netzanschlusspunkt 

berücksichtigen

Nein

Sind bereits 

Ladeeinrichtungen 

installiert?

Ja

Nutzung vom Formular „Datenblatt - 

Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge“ 

der Stadtwerke Witten GmbH

Einigung mit 

Anschlussnehmer 
Ja

Nein

Schriftliche 

Ablehnung

Darstellung der netztechnischen Gründe 

sowie Ausblick auf einen erforderlichen 

Netzausbau

Beachten Sie auch die Verpflichtung der Regelung von 

Ladeeinrichtungen > 12 kVA gemäß VDE-AR-N-4100, Kapitel 

10.6.4., welche eine Unterbrechbarkeit durch den Netzbetreiber, 

mittels Rundsteuerempfänger und ggf. Leistungsschütz, fordert. 

Netzanschluss-

vertrag und Prüfung 

vom BKZ 

Netzanschluss-

vertrag und Prüfung 

vom BKZ 

Keine Beurteilung 

und Zustimmung 

erforderlich 

Schriftliche 

Kenntnisnahme

Das Datenblatt ist zwingend vollständig 

digital auszufüllen und an die E-Mail-

Adresse: installateurwesen@stadtwerke-

witten.de zu senden.

Anmeldeprozess einer Ladeeinrichtung für Elektrofahrzeuge aus der 

Sicht Elektroinstallateurs bzw. Fachplaner

Weitere Details finden Sie unter „https://netze.stadtwerke-witten.de/stromnetz/elektromobilitaet-in-witten“
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